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Stellungnahme 
 
Entwurf eines Gesetzes für ein verlässliches Hilfesystem bei geschlechtsspezifi-
scher und häuslicher Gewalt 
 
 
Der Deutsche Caritasverband e.V. (DCV) und der für das Fachgebiet zuständige Sozialdienst 
katholischer Frauen (SkF) begrüßen den Entwurf eines Gesetzes für ein verlässliches Hilfesys-
tem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt ausdrücklich. Die langjährige Forderung 
nach einer bundesweiten, verbindlichen Regelung zur Absicherung des Gewaltschutzsystems 
wird mit diesem Gesetzesvorhaben aufgegriffen. DCV und SkF erkennen an, dass wesentliche 
Elemente wie ein individueller Rechtsanspruch für Betroffene, die verpflichtende Bereitstellung 
eines Schutz- und Beratungsnetzes sowie die Anerkennung und finanzielle Unterstützung der 
Träger adressiert werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
kommt damit der Verpflichtungen der Istanbul-Konvention der UN-Agenda zur nachhaltigen Ent-
wicklung nach.  
 
Durch das Gesetz wird angestrebt, dass Betroffene von Gewalt einen niedrigschwelligen und 
kostenfreien Zugang zu Schutz- und Beratungsangeboten erhalten, der durch einen gesetzlichen 
Anspruch abgesichert ist. Die Länder sind für die Umsetzung verantwortlich und haben die Auf-
gabe, ein bedarfsgerechtes Netz an Schutzangeboten aufzubauen. Dieses Netz soll durch qua-
lifizierte und zugelassene Träger betrieben werden. Ergänzend sollen Maßnahmen zur Präven-
tion, eine stärkere Vernetzung der Hilfestrukturen sowie die Unterstützung des sozialen Umfelds 
der Betroffenen berücksichtigt werden. 
 
Darüber hinaus sieht der Entwurf vor, dass Bedarfsanalysen vorgeschaltet, die Effektivität des 
Gesetzes regelmäßig evaluiert und die vorhandenen Hilfsangebote statistisch erfasst werden.  
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DCV und SkF begrüßen insbesondere,  

• dass nun endlich ein Anspruch auf Schutz und Beratung für gewaltbetroffene Personen 
und ihre Kinder gesetzlich geregelt ist, 

• die Inanspruchnahme der Schutz- und Beratungs- und Unterstützungsleistungen kosten-
frei sind 

• und die Schutzeinrichtungen über angemessene personelle und räumliche Ausstattung 
verfügen sollen.  

 
Diese wichtigen Maßnahmen müssen dringend umgesetzt werden und dulden keinen weiteren 
Aufschub in die nächste Legislaturperiode! 
 
Trotzdem sollen aus unserer Sicht kritische Punkte nicht unerwähnt bleiben: 
 
Der Gesetzentwurf sieht eine 24-Stunden-Rufbereitschaft für Frauenhäuser vor. Diese Maß-
nahme ist aus Sicht von DCV und SkF zentral, um akute Gefährdungssituationen zu bewältigen. 
Allerdings ist es unabdingbar, dass diese Rufbereitschaft auch finanziell angemessen vergütet 
wird. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Umsetzung insbesondere für kleinere Einrichtun-
gen nahezu unmöglich wird. 
 
Eine klare Regelung zur Kostenübernahme durch die Kommunen fehlt im Entwurf. DCV und SkF 
halten es für notwendig, verbindliche Verhandlungsgrundlagen zwischen den Trägern und den 
Kommunen zu schaffen, um eine auskömmliche Finanzierung sicherzustellen. Ohne klare recht-
liche Vorgaben könnten finanzielle Unsicherheiten dazu führen, dass Träger von Hilfesystemen 
überlastet werden oder Angebote eingeschränkt werden müssen. 
 
Der Entwurf sieht ein Anerkennungsverfahren für die Träger vor, dass an zahlreiche qualitative 
Anforderungen gekoppelt ist. Während DCV und SkF die Qualitätssicherung ausdrücklich unter-
stützen, weisen sie darauf hin, dass die Umsetzung der Anforderungen durch eine angemessene 
Finanzierung begleitet werden muss. Besonders kleinere Einrichtungen könnten sonst Schwie-
rigkeiten haben, die Vorgaben rechtzeitig zu erfüllen. 
 
Die im Entwurf vorgesehene zweijährige Übergangsfrist zur Umsetzung der Anforderungen ist 
nach Einschätzung des DCV und SkF äußerst ambitioniert. Viele kleinere Frauenhäuser werden 
es in dieser kurzen Zeit nicht schaffen, die geforderten Anpassungen umzusetzen. Dies betrifft 
bauliche Maßnahmen, die Aufstockung von Personal und die Klärung der Finanzierung. Eine 
Verlängerung dieser Frist würde sicherstellen, dass alle betroffenen Einrichtungen die Anforde-
rungen erfüllen können. Auch die Übergangsfrist von drei Jahren für die Anerkennung bestehen-
der Frauenhäuser erscheint in dieser Hinsicht knapp bemessen. 
 
Der Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung ist an eine aktuelle Gewaltgefährdung gekoppelt. 
Dies schließt jedoch Fälle aus, in denen sich Betroffene erst nach einer gewissen Zeit zur Inan-
spruchnahme von Hilfsangeboten entschließen. DCV und SkF regen an, den Rechtsanspruch 
auch für rückblickend Gewaltbetroffene zu öffnen, um einen umfassenden Schutz zu gewährleis-
ten. 
 
Der Entwurf regelt die Ansprüche von Kindern teils über die Obhut der gewaltbetroffenen Person, 
teils durch einen eigenständigen Zugang. Diese Doppelstruktur birgt die Gefahr von Überschnei-
dungen und Anspruchskonkurrenzen mit der Jugendhilfe. DCV und SkF empfehlen eine sorgfäl-
tige Synchronisierung mit den Regelungen des Kindschaftsrechts, um Unklarheiten und Schutz-
lücken zu vermeiden. 
 






